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Übersicht

DER VERSICHERUNGSVERTRAG  

wird, wie kaum ein anderer 
Vertrag, von gegenseitigem 
Vertrauen geprägt.

DIE VERBRAUCHERINFORMATION  
ist eine vom Gesetzgeber vor- 
geschriebene Maßnahme, die 
Ihnen als Versicherungsnehmer 
ein größtmögliches Maß an  
Informationen über Ihren Ver- 
sicherungsschutz garantiert .

Diese Broschüre enthält alle  
für Ihren Versicherungsschutz  
wichtigen Angaben und die   
Vers icherungsbedingungen .
Bewahren Sie bitte deshalb die  
Unterlagen sorgfältig bei Ihren 
Versicherungspapieren auf.
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Wir freuen uns, Sie in der Advigon Produktwelt zu begrüßen. Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden sehr am Herzen. 
Dies spiegelt sich sowohl in unseren Produkten als auch im Kundenservice wider. Wir bieten Ihnen eine persönliche Kun-
denberatung, schnelle und flexible Lösungen und zeitgemäß maßgeschneiderte Produkte.  
 
 
Was verbirgt sich auf den nächsten Seiten? 
 
Diese Broschüre informiert Sie über alle Fragen, die Ihren Versicherungsvertrag betreffen; insbesondere sind darin Angaben 
über Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes enthalten. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sind 
rechtsverbindlich und regeln alle gegenseitigen Rechte und Pflichten.  
 
 
Für alle Fragen sind wir gerne für Sie da. 
 
Hier finden Sie alle wichtigen Kontaktdaten auf einen Blick: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Advigon Versicherung AG 
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Liebe Kundin, lieber Kunde, 
herzlich willkommen bei der Advigon! 
 

Kontakt zu Vertragsfragen:  
 
TEL:  040 5555-4033 
FAX: 040 5555-4042 
E-MAIL: leben@advigon.com 
WEB:  www.advigon.com 
 
Advigon Versicherung AG 
LV-Vertragsservice 
20911 Hamburg 

Kontakt zu Leistungsfragen: 
 
TEL:  040 5555-4033 
FAX:  040 5555-4042 
E-MAIL:  leben@advigon.com 
WEB:  www.advigon.com 
 
Advigon Versicherung AG 
LV-Leistungsservice 
20911 Hamburg 
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Ihr Versicherer  
 
Advigon Versicherung AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN  
 
Sitz: Vaduz  
Eingetragen im Handelsregister Liechtenstein  
FL-0002.181.006-7 
 
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der  
Advigon Versicherung AG 
 
Geschäftsleitung: 
Kai-Uwe Blum, Godehard Laufköter, Rinaldo Manetsch  
 
Hauptgeschäftstätigkeit der Advigon Versicherung AG  
 
Die Advigon Versicherung AG betreibt die direkte Kranken- und  
Lebensversicherung. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde  
 
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Postfach 279,  
Landstraße 109, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN  
 
Vertragsgrundlagen 
 
Die für Ihren Vertrag geltenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen sowie sonstige Informationen sind für Sie im Inhaltsver-
zeichnis aufgeführt und vollständig auf den nachfolgenden Seiten 
der Verbraucherinformation enthalten. 
 
Wesentliche Merkmale der Versicherung  
 
Die Art, der Umfang und die Fälligkeit der Versicherungsleistung 
ergeben sich aus den Tarifen, den Versicherungsbedingungen, 
dem Antrag und ggf. den nach Antragstellung vereinbarten Abwei-
chungen, die dem gewünschten Versicherungsschutz zugrunde lie-
gen. 
 
Beitragshöhe 
 
Sie können die Beitragshöhe dem Individuellen Informationsblatt 
oder dem Versicherungsantrag entnehmen. Sollte der dort aufge-
führte Beitrag unrichtig berechnet oder ein dort nicht ausgewiesener 
Zuschlag zu erheben sein, wird Ihnen der tatsächlich zu entrichten-
de Beitrag gesondert mitgeteilt; dieser bedarf Ihrer Zustimmung. In 
diesem Fall ist der Inhalt der gesonderten Mitteilung maßgeblich. 
 
Zusätzliche Kosten 
 
Angaben zu Kosten wie z. B. Steuern oder Gebühren können Sie 
Ihren Verbraucherinformationen entnehmen. 
 
 

Beitragszahlung 
 
Der einmalige Beitrag ist sofort fällig. Einzelheiten zur Höhe der 
Beiträge entnehmen Sie bitte dem Individuellen Informationsblatt.
  
Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
 
An die Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen sind wir 6 Wo-
chen ab Aushändigung gebunden. 
 
Zustandekommen des Vertrags 
 
Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn die Advigon Ver-
sicherung AG in Textform die Annahme des Antrages erklärt oder 
den Versicherungsschein aushändigt bzw. wenn das Angebot der 
Advigon Versicherung AG in Textform angenommen wird.  
 
Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz besteht ab dem im Versicherungsschein 
angegebenen Beginn, sofern der Einmalbeitrag gezahlt wurde.  
 
Vertragslaufzeit 
 
Der Vertrag wird für die beantragte Dauer geschlossen. Die Ver-
tragsdauer nennen wir im Vorschlag, im Individuellen Informations-
blatt sowie im Versicherungsschein. 
 
Vertragsbeendigung 
 
Sie können die Versicherung während der Ansparphase mit einer 
Frist von drei Monaten zum Versicherungsjahrestag vollständig in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) kündigen. Bei einer Kündigung 
endet Ihr Vertrag. Weitergehende Informationen zu den Kündi-
gungsmöglichkeiten und den möglichen Nachteilen einer Kündi-
gung finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen im 
Paragrafen 10 „Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?“. 
 
Solvabilitäts- und Finanzbericht 
 
Unseren Bericht zur Solvabilitäts- und Finanzlage (SFCR) finden 
Sie online unter www.advigon.com/sfcr. 
 
Hinweis zu Währungskursschwankungen 
 
Die Vertragswährung für Ein- und Auszahlungen ist der 
Schweizer Franken. Durch Währungskursänderungen ist es 
möglich, dass trotz eines Ertrages in Schweizer Franken der 
Gegenwert in Euro niedriger sein kann. 
 
Anwendbares Recht 
 
Auf das Vertragsverhältnis und die vorvertraglichen Beziehungen 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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Wichtige Informationen 
 
Die folgenden Informationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) geben Ihnen  
einen Überblick über die Grundlagen Ihres Versicherungsvertrags bei der Advigon Versicherung AG.  
 
Bewahren Sie diese Verbraucherinformationen bitte sorgfältig auf. 
Sie sind Bestandteil Ihres Versicherungsvertrags. 
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Vertragsklausel über zuständiges Gericht  
 
Klagen gegen die Advigon Versicherung AG können Sie beim Ge-
richt in Vaduz, Liechtenstein, oder bei dem Gericht Ihres Wohnsit-
zes oder gewöhnlichen Aufenthaltes erheben. Verlegen Sie nach 
Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht in 
Vaduz zuständig.  
 
Vertragssprache 
 
Die Vertragsbedingungen und die weiteren Informationen sind in 
Deutsch abgefasst. Auch die Kommunikation zwischen der Advigon 
Versicherung AG und dem Versicherungsnehmer während der 
Laufzeit des Vertrags erfolgt auf Deutsch.  
 
Hinweis auf außergerichtliches Schlichtungsverfahren 
 
Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn eine Eini-
gung mit der Advigon nicht erzielt werden kann – an folgende 
Schlichtungsstelle gerichtet werden: Schlichtungsstelle im Finanz-
dienstleistungsbereich, Postfach 343, 9490 Vaduz, LIECHTEN-
STEIN. 
 
Hinweis auf Beschwerdemöglichkeit bei der FMA  
 
Sie können sich mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichts-
behörde, die FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Postfach 279, 
Landstraße 109, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN wenden. Hiervon 
bleibt Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, unberührt.  
 
Abschluss- und Vertriebskosten 
 
Die Angaben zur Höhe der in den Beitrag einkalkulierten Kosten 
können Sie dem Ihnen ausgehändigten Individuellen Informations-
blatt entnehmen.  
 
Sonstige Kosten  
 
Angaben zu möglichen sonstigen Kosten finden Sie, sofern diese 
anfallen, ebenfalls im Individuellen Informationsblatt. 
 
Überschussbeteiligung  
 
Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß 
§ 153 VVG an den Überschüssen und ggf. an der Bewertungsre-
serve der Kapitalanlage. Die Entstehung, Ermittlung, Zuteilung und 
Verwendung der Überschüsse und Bewertungsreserve ist in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen im Paragrafen 3 „Wie er-
folgt die Überschussbeteiligung?“ erläutert. 
 
Werte bei Kündigung oder Beitragsfreistellung  
 
Eine Übersicht über die Leistungen bei Kündigung des Vertrages 
können Sie den Unterlagen zu der Ihnen vorgeschlagenen Versi-
cherung entnehmen. Die dort genannten garantierten Werte können 
nicht unterschritten werden. In den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen finden sich Hinweise zu den Fristen und Modalitäten ei-
ner Kündigung. Eine Beitragsfreistellung ist nicht möglich. 
 
Weitere Informationen zu Ihrem Versicherungsvertrag 
 
In den Unterlagen der Ihnen vorgeschlagenen Versicherung erhal-
ten Sie Informationen zu den nachfolgend aufgeführten Punkten: 
 
• steuerliche Hinweise  
• Auszug aus den in Bezug genommenen Gesetzen. 
 
Modellrechnung  
 
Modellrechnungen über die mögliche Wertentwicklung Ihres Vertra-
ges befinden sich in den Unterlagen zu der Ihnen vorgeschlagenen 
Versicherung. Dort können Sie anhand verschiedener Zinssätze er-
kennen, wie sich die Leistungen zum Ablauf Ihrer Versicherung 
darstellen könnten. 
 

Widerrufsbelehrung 
 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere  

Hinweise 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 
30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, 
nachdem Ihnen  
 

• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das 

Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, diese wiederum einschließlich 
der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informa-

tionen 
 
jeweils in Textform zugegangen sind. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
  
Advigon Versicherung AG,  
Drescheweg 1, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN,   
E-Mail:  lv-vertrag@advigon.com, 
Fax:   040 5555-4042. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien 
zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbe-
halten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich zeit-
anteilig vom Beginn des Vertrags bis zum Zugang des Wi-
derrufs errechnet. Der Versicherer hat zurückzuzahlende 
Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs, zu erstatten. 
 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 
 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen  

weiteren Informationen 
 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren In-
formationen werden die Informationspflichten im Folgenden 
im Einzelnen aufgeführt: 
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Unterabschnitt 1 
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Ver-
fügung zu stellen:  
 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen 
Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 
werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregis-
ter, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist und 
die zugehörige Registernummer; 

2. die Identität einer Vertreterin oder eines Vertreters 
des Versicherers in dem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, 
wenn es eine solche Vertreterin oder einen solchen 
Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen ge-
werblich tätigen Person als dem Versicherer, wenn 
Sie mit dieser geschäftlich zu tun haben, und die 
Eigenschaft, in der diese Person gegenüber Ihnen 
tätig wird;  

3. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und 
jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbezie-
hung zwischen dem Versicherer und Ihnen maß-
geblich ist, bei juristischen Personen, Personen-
vereinigungen oder -gruppen auch den Namen ei-
nes Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

4. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
5. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds 

oder anderer Entschädigungsreglungen; Name und 
Anschrift des Garantiefonds sind anzugeben; 

6. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleis-
tung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und 
Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 

7. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich 
aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wo-
bei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn 
das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn 
ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, 
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, 
die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermögli-
chen; 

8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter 
Angabe des insgesamt zu zahlenden Beitrags so-
wie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kos-
ten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder 
von ihm in Rechnung gestellt werden; 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfül-
lung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prä-
mien; 

10. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfü-
gung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesonde-
re hinsichtlich des Preises; 

11. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung 
auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer 
spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden 
Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder 
deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt 
unterliegt, auf die der Versicherer keinen Einfluss 
hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete 
Beträge kein Indikator für künftige Erträge sind, die 
jeweiligen Umstände und Risiken sind zu bezeich-
nen; 

12. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande 
kommt, insbesondere über den Beginn der Versi-
cherung und des Versicherungsschutzes sowie die 
Dauer der Frist, während der der Antragsteller an 
den Antrag gebunden sein soll; 

13. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift der-
jenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu er-
klären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs ein-
schließlich Informationen über den Betrag, den Sie 
im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen 
haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedür-
fen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form; 

14. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrags; 
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrags; 

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbe-
sondere zu den vertraglichen Kündigungsbedin-
gungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die In-
formationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form; 

16. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Versicherer der Aufnahme von Bezie-
hungen zu Ihnen vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrags zugrunde legt; 

17. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Ver-
tragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige Gericht; 

18. die Sprachen, in denen die Versicherungsbedin-
gungen und die in diesem Unterabschnitt genann-
ten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie 
die Sprachen, in denen sich der Versicherer ver-
pflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation 
während der Laufzeit des Vertrages zu führen;  

19. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außerge-
richtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfah-
ren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für 
diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hin-
zuweisen, dass die Möglichkeit für Sie den 
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt 
bleibt; 

20. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde. 

 
Unterabschnitt 2 

Zusätzliche Informationspflichten bei dieser Lebens-
versicherung 

 
Bei dieser Lebensversicherung hat der Versicherer Ihnen 
zusätzlich zu den oben genannten Informationen die folgen-
den Informationen zur Verfügung zu stellen: 
 

1. Angaben in Schweizer Franken zur Höhe der in die 
Prämie einkalkulierten Kosten; dabei sind die ein-
kalkulierten Abschlusskosten als einheitlicher Ge-
samtbetrag und die übrigen einkalkulierten Kosten 
als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der je-
weiligen Laufzeit auszuweisen; bei den übrigen 
einkalkulierten Kosten sind die einkalkulierten Ver-
waltungskosten zusätzlich gesondert als Anteil der 
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Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit 
auszuweisen;  

2. Angaben in Schweizer Franken zu möglichen 
sonstigen Kosten, insbesondere zu Kosten, die 
einmalig oder aus besonderem Anlass entstehen 
können; 

3. Angaben über die für die Überschussermittlung 
und Überschussbeteiligung geltenden Berech-
nungsgrundsätze und Maßstäbe; 

4. Angabe in Schweizer Franken der in Betracht 
kommenden Rückkaufswerte; 

5. Angaben in Schweizer Franken über den Mindest-
versicherungsbetrag für eine Umwandlung in eine 
prämienfreie oder eine prämienreduzierte Versi-
cherung und über die Leistungen aus einer prä-
mienfreien oder prämienreduzierten Versicherung; 

6. das Ausmaß, in dem die Leistungen nach den 
Nummern 4 und 5 garantiert sind, die Angabe hat 
in Schweizer Franken zu erfolgen; 

7. allgemeine Angaben über die für diese Versiche-
rungsart geltende Steuerregelung; 

8. die Minderung der Wertentwicklung durch Kosten 
in Prozentpunkten (Effektivkosten) bis zum Beginn 
der Auszahlungsphase. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Versicherungsbedingungen für die Rentenversicherung „Advigon.Kapital-SCHUTZ CHF“ 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
Sie sind als Versicherungsnehmer unser Vertragspartner; für unser Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingun-
gen. Um Ihnen das Lesen der Versicherungsbedingungen zu erleichtern, möchten wir Ihnen vorab einige Begriffe erläutern. 
 
 
Begriffe Rentenversicherung 
 

 
 
Advigon Versicherung AG Postfach 1130 Drescheweg 1 9490 Vaduz LIECHTENSTEIN
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Ansparphase: Die Ansparphase ist die Zeit vom Versicherungsbe-
ginn bis zum vereinbarten Rentenbeginn. 
 
Bewertungsreserve: Bewertungsreserven entstehen, wenn der 
Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Ka-
pitalanlagen im Geschäftsbericht ausgewiesen sind. 
 
Garantieguthaben: Die Beitragsanteile, die nicht für die Risiko-
übernahme und Kosten verwendet werden, bilden das Garantiegut-
haben. Eine garantierte jährliche Verzinsung des Garantiegutha-
bens ist in diesem Vertrag nicht vorgesehen. Wir garantieren aber, 
dass das Garantieguthaben zusammen mit dem Überschussgutha-
ben zum Rentenbeginn mindestens den eingezahlten Beitrag er-
reicht. Diese endfällige Garantie gilt nur zum vereinbarten Ren-
tenbeginn.  
 
Rechnungszins: Der Rechnungszins ist der Zins, mit dem Ihr Ga-
rantieguthaben mindestens jährlich verzinst wird. In der Ansparpha-
se beträgt der garantierte jährliche Rechnungszins 0 Prozent. 

Rückkaufswert: Der Rückkaufswert ist der Betrag, den Sie bei 
Kündigung des Vertrags erhalten.  
 
Versicherte Person: Die versicherte Person ist die Person, auf de-
ren Leben der Versicherungsschutz abgeschlossen wird. 
 
Versicherungsjahrestag: Der Versicherungsjahrestag fällt auf den 
Monatsersten des Versicherungsbeginns und gilt für alle weiteren 
vollen Versicherungsjahre. 
 
Vertragsguthaben: Das Vertragsguthaben setzt sich aus dem Ga-
rantieguthaben und den verzinslich angesammelten Überschüssen 
zusammen.  
 
 
 

 

Inhaltsverzeichnis  Seite 
 
Umfang der Versicherung 
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir bei Erleben des vereinbarten Rentenbeginns? 9 
§ 2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod? 9 
§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 9 
§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 11 
§ 5 Wer erhält die Versicherungsleistung? 11 
§ 6 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? 11 
 
Beitragszahlung 
§ 7 Wie erfolgt die Beitragszahlung und wie legen wir Ihre Beiträge an? 11 
§ 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 11 
§ 9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen können? 11 
§ 10 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 11 
 
Kosten 
§ 11 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart? 12 
 

Sonstige Regelungen  
§ 12 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Vertragsverhältnis beziehen? 12 
§ 13 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? 13 
§ 14 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung und wo ist der Gerichtsstand? 13 
§ 15 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind? 13 
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Private Rentenversicherung „Advigon.Kapital-SCHUTZ CHF“ 
Bei dieser Rentenversicherung handelt es sich um eine aufgeschobene Rentenversicherung gegen einmalige Beitragszahlung.  
 
 
Umfang der Versicherung 
 
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir bei Erleben des 

vereinbarten Rentenbeginns?  
 

Rentenzahlungen 
(1) Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Rentenzah-

lungsbeginn, leisten wir ab diesem Zeitpunkt die versicherte 
Rente je nach abgeschlossener Rentenzahlungsdauer, längs-
tens jedoch solange die versicherte Person lebt. Die Rente 
können Sie sich je nach vereinbarter Rentenzahlungsweise 
jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich auszahlen 
lassen.  
 

Höhe der Rente 
(2) Die Höhe der Rente errechnet sich aus dem Vertragsgutha-

ben zum vereinbarten Rentenbeginn. Das Vertragsguthaben 
besteht aus einem Garantieguthaben sowie einem ggf. vor-
handenen Überschussguthaben.  
 
Der garantierte jährliche Rechnungszins in der Ansparphase 
ist 0 %. Das bedeutet, dass der Werterhalt des Garantiegut-
habens, aber keine positive jährliche Verzinsung des Garan-
tieguthabens garantiert wird. Wir garantieren aber, dass das  
Garantieguthaben zusammen mit dem Überschussguthaben 
zum Rentenbeginn mindestens den eingezahlten Beitrag er-
reicht. Diese endfällige Garantie gilt nur zum vereinbarten 
Rentenbeginn.   
 

Rechnungsgrundlagen 
(3) Unter Rechnungsgrundlagen verstehen wir den Rechnungs-

zins, die Sterblichkeit und die Kosten (siehe § 11).  
 
Zu Vertragsbeginn garantieren wir Ihnen eine Garantierente. 
Die Garantierente berechnet sich geschlechtsunabhängig aus 
dem im Versicherungsschein genannten Garantieguthaben 
auf Basis der Sterbetafel 2004 R der Deutschen Aktuarverei-
nigung e. V. (DAV) mit einem Rechnungszins ab Rentenbe-
ginn in Höhe von 0,25 % p.a. . 
 
Die auszuzahlende Rente berechnen wir zum Rentenbeginn 
geschlechtsunabhängig aus dem zu diesem Zeitpunkt vor-
handenen Vertragsguthaben.  
 
- Für das Garantieguthaben und das Überschussguthaben 

kommen dabei diejenigen Rechnungsgrundlagen zur An-
wendung, die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns für den 
Neuabschluss von Rentenversicherungen maßgeblich 
sind. Die somit errechnete Rente vergleichen wir mit der 
Ihnen zu Vertragsbeginn zugesagten Garantierente. Die 
höhere der beiden Renten erhalten Sie.  
 

Auswirkungen von Veränderungen der Rechnungsgrundlagen 
(4) Es kann passieren, dass sich die Rechnungsgrundlagen im 

Vertragsverlauf gegenüber den Rechnungsgrundlagen zu Ver-
tragsbeginn für Sie ungünstig entwickeln. Das könnte zur Fol-
ge haben, dass trotz eines vorhandenen Überschussgutha-
bens (das Vertragsguthaben ist also höher als das Garantie-
guthaben) die zum Rentenbeginn berechnete Rente geringer 
als die zu Vertragsbeginn garantierte Rente ist. Sie erhalten 
aber in jedem Fall die zu Vertragsbeginn garantierte Rente.
  
 

Kapitalwahlrecht 
(5) Anstelle der Rentenzahlungen können Sie zum Rentenbeginn 

auch eine Kapitalabfindung des vorhandenen Vertragsgutha-
bens wählen (Kapitalwahlrecht). Der Antrag auf Kapitalabfin-
dung muss uns vor dem Fälligkeitstag der ersten Rente zuge-
gangen sein.  
 

§ 2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod? 
 
Bei Tod der versicherten Person vor dem vereinbarten Ren-
tenzahlungsbeginn, erstatten wir das zum Todeszeitpunkt 
vorhandene Vertragsguthaben. Bei Tod der versicherten Per-

son in der Rentenlaufzeit erbringen wir keine Todesfallleis-
tung. 
 

§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?  
 

(1) Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer ge-
mäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den 
Überschüssen und an der Bewertungsreserve der Kapitalan-
lagen (Überschussbeteiligung). Die Höhe der Überschüsse 
wird jedes Jahr vom Verwaltungsrat auf Vorschlag des ver-
antwortlichen Aktuars festgelegt (Deklaration). Die deklarierte 
Überschussbeteiligung gilt jeweils für das vertragsindividuelle 
Versicherungsjahr. Das bedeutet, dass bei einer Änderung 
der Deklaration die veränderte Deklaration erst zum nächsten 
Versicherungsjahrestag zur Anwendung kommt. Die Höhe der 
Überschussbeteiligung veröffentlichen wir in unserem Ge-
schäftsbericht. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Informatio-
nen zu.   
 
Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Liechten-
steinischen Personen- und Gesellschaftsrecht ermittelt und 
jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. 
Der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzu-
reichen. Die Bewertungsreserve wird im Anhang unseres Ge-
schäftsberichts ausgewiesen. 
 
Wir erläutern im Folgenden, 
- wie die Überschüsse entstehen,  
- wie die Überschüsse verwendet werden können und 
- warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht ga-

rantieren können.  
 

Überschussentstehung 
(2) Nachfolgend erläutern wir Ihnen, 

- aus welchen Quellen die Überschüsse stammen (Ab-
satz 2), 

- wie wir mit den Überschüssen verfahren (Absatz 3) und 
- wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese zu-

ordnen (Absatz 4).  
 

Überschüsse können aus drei verschiedenen Quellen entste-
hen: den Kapitalerträgen, dem Risikoergebnis und dem übri-
gen Ergebnis. An den Überschüssen beteiligen wir die Versi-
cherungsnehmer angemessen.  
 
Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres 
Vertrags an den Überschüssen und den Bewertungsreserven 
ergeben sich hieraus noch nicht.  
 
a) Kapitalerträge   
Kapitalerträge entstehen durch Anlage des Garantiegutha-
bens Ihrer Versicherung.   
 
b) Risikoergebnis  
Weitere Überschüsse entstehen insbesondere, wenn die tat-
sächliche Lebensdauer und damit die Rentenzahlungsdauer 
der Versicherten kürzer sind, als bei der Tarifkalkulation an-
genommen.  
 
c) Übriges Ergebnis  
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispielswei-
se entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der Tarif-
kalkulation angenommen.  

(3) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 
zum Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versi-
cherungen zu Gewinngruppen zusammengefasst. Gewinn-
gruppen bilden wir beispielsweise, um das versicherte Risiko 
wie das Langlebigkeitsrisiko zu berücksichtigen. Die Über-
schüsse verteilen wir auf die einzelnen Gewinngruppen nach 
einem verursachungsorientierten Verfahren und zwar in dem 
Maß, wie die Gewinngruppen zur Entstehung von Überschüs-
sen beigetragen haben.  
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Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse 
führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu. 
Diese Rückstellung dient dazu, Schwankungen der Über-
schüsse im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für 
die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwen-
det werden.   
 
Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse 
der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines dro-
henden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Verlus-
te oder zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen. 
Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 
 
Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum 
Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstel-
lung heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände ver-
ursachungsorientiert. 
 

(4) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapi-
talanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen im 
Geschäftsbericht ausgewiesen sind. Sie sorgen für Sicherheit 
und dienen dazu, kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärk-
ten auszugleichen.  
 
Die Bewertungsreserven, die nach versicherungsvertrags-
rechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Verträge zu be-
rücksichtigen sind, werden monatlich neu ermittelt. Ihre Zu-
ordnung zu den Verträgen erfolgt anteilig rechnerisch nach ei-
nem dem einzelnen Vertrag zugeordneten verursachungsori-
entierten Verfahren. Der Anteil ist beeinflusst von der Dauer 
der Bestandszugehörigkeit, dem Wert der Versicherung sowie 
dem Verhältnis der Versicherung zum gesamten Versiche-
rungsbestand. Die Beteiligung bezieht sich nach den derzeiti-
gen Vorschriften auf die Hälfte des rechnerischen Anteils des 
Vertrags an der Bewertungsreserve.   
 
Die Beteiligung an der Bewertungsreserve wird zum Ende der 
Ansparphase oder bei vorzeitiger Vertragsbeendigung fällig. 
Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich alle Versicherungen, 
die Zinsüberschüsse erhalten, sowie aus Überschüssen ge-
bildete Ansammlungsguthaben bei Versicherungen, die selbst 
keine Zinsüberschüsse erhalten.  
 

Überschussverwendung vor Rentenbeginn 
(5) Die Überschussbeteiligung besteht aus   

 
- laufenden Überschüssen sowie  
- einer Schlusszahlung. 
 
a) Laufende Überschüsse 
Sie bestehen zu einem großen Teil aus Zinsüberschüssen, 
welche in Prozent des vorhandenen Garantieguthabens fest-
gelegt werden. Die laufenden Überschüsse werden monatlich 
zugeteilt. Die Zuteilung ist unwiderruflich. Eine spätere abwei-
chende Festlegung der Überschussanteilsätze wirkt sich nicht 
auf die bereits zugeteilten Überschüsse aus.  
 
b) Schlusszahlung 
Zum Ende der Ansparphase erhalten Sie einen Schlussüber-
schuss. Die Höhe des Schlussüberschusses berechnet sich 
aus den Beträgen, die sich über die zurückliegende Vertrags-
laufzeit durch einen zusätzlichen Zinsüberschuss in konstan-
ter Höhe zusätzlich ergeben hätten. Für den Schlussüber-
schuss werden diese Beträge aufsummiert und mit der im je-
weiligen Monat deklarierten Gesamtverzinsung zuzüglich des 
zusätzlichen Zinsüberschusses verzinst. Bei einer vorzeitigen 
Beendigung der Ansparphase erhalten Sie keinen Schluss-
überschuss. 
 
Unabhängig vom Schlussüberschuss wird Ihr Vertrag an der 
Bewertungsreserve beteiligt. Die Beteiligung an der Bewer-
tungsreserve wird auf einen Mindestbetrag angehoben, sofern 
dieser höher ist. Die Mindestbeteiligung an der Bewertungsre-
serve berechnet sich wie der Schlussüberschuss, nur mit ei-
nem eigenen für den Mindestbetrag deklarierten Zinsüber-
schuss. Bei einer vorzeitigen Beendigung der Ansparphase 
wird kein Mindestbetrag zugesagt.  
 
Die für die Berechnung des Schlussüberschusses und der 

Mindestbeteiligung an der Bewertungsreserve maßgeblichen 
Zinssätze werden im Rahmen der Überschussdeklaration 
festgelegt.  
 

(6) Vor Rentenbeginn kann Ihr Vertrag auch Verwaltungskosten-
überschüsse erhalten. Diese werden in Prozent der kalkulato-
rischen Verwaltungskosten festgelegt und monatlich zugeteilt. 
  
Die laufenden Überschüsse werden, sofern sie nicht teilweise 
oder vollständig für die Auffüllung der Deckungsrückstellung 
benutzt werden, bis zum Beginn der Rentenzahlung verzins-
lich angesammelt und mit dem jährlich deklarierten Ansamm-
lungszins verzinst.  
 
Die laufenden Überschüsse und der Schlussüberschuss wer-
den zur Erhöhung des Vertragsguthabens und nicht zur Erhö-
hung der zum Rentenbeginn zugesagten Garantieleistungen 
verwendet.  
 

Überschussverwendung nach Rentenbeginn 
(7) Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie für Ihre Versi-

cherung am Ende eines jeden Monats Überschüsse. Renten 
im Rentenbezug erhalten keinen Schlussüberschuss.  
 
Die laufenden Überschüsse können auch im Rentenbezug zur 
Auffüllung der Deckungsrückstellung benutzt werden. Verblei-
bende laufende Überschüsse werden für die Bildung einer 
volldynamischen Bonusrente verwendet.  
 
Volldynamische Bonusrente:  
Aus den zugeteilten Überschüssen wird jährlich eine Zusatz-
rente gebildet, welche die versicherte Rente erhöht. Einmal 
erreichte Erhöhungen sind für die Dauer des Rentenbezugs 
garantiert. Die Überschüsse werden während des Versiche-
rungsjahres angespart und am Ende des Versicherungsjahres 
zur Erhöhung der versicherten Leistung verwendet. 
 

Höhe der Überschussbeteiligung 
(8) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüs-

sen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur be-
grenzt beeinflussbar. Von Bedeutung sind hierbei die Entwick-
lung des versicherten Risikos und der Kosten. Für das Garan-
tieguthaben ist die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts ein 
wichtiger Einflussfaktor. Die Höhe der Bewertungsreserven 
ändert sich ebenfalls im Zeitablauf. Die Höhe der künftigen 
Überschussbeteiligung kann sich daher ändern und somit 
nicht garantiert werden. Verbindliche Angaben über die Höhe 
der künftigen Überschussbeteiligung sind nicht möglich. 
 
Durch eine z. B. nachhaltig verlängerte Lebenserwartung oder 
ein dauerhaft niedriges Zinsniveau an den Kapitalmärkten 
kann sich die Rechnungsgrundlage zur Bildung der De-
ckungsrückstellung ändern. Sollte die Deckungsrückstellung 
für die gegebene garantierte Leistungszusage nicht ausrei-
chen, müssen wir geeignete Maßnahmen treffen, um die Ga-
rantie weiterhin sicherstellen zu können. Als Folge sind dann 
Auffüllungen der Deckungsrückstellung gegenüber der bisher 
verwendeten Rechnungsgrundlage erforderlich (Nachreservie-
rung). Dies kann zu einer Verringerung der Überschussbetei-
ligung bis hin zum vollständigen Aussetzen führen.  
 
Wir informieren Sie jährlich über:  
 
- den Stand der Ihrer Versicherung zugeteilten laufenden 

Überschüsse, 
- den nach aktueller Deklaration bestehenden Schlusszah-

lungsanspruch und  
- die zuletzt festgestellte Höhe Ihrer Beteiligung an der Be-

wertungsreserve. 
 

Das erste Mal werden wir Sie zum Ende des ersten Versiche-
rungsjahres informieren.  
 

§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?  
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen 
Beginn der Versicherung. Unsere Leistungspflicht entfällt al-
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lerdings bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder ein-
maligen Beitrags.  
 

§ 5 Wer erhält die Versicherungsleistung?  
 

(1) Die Leistungen aus dem Vertrag erbringen wir an Sie als un-
seren Versicherungsnehmer, sofern Sie uns keine andere 
Person benannt haben, die bei Eintritt des Versicherungsfalls 
die Ansprüche aus dem Vertrag erwerben soll (Bezugsberech-
tigter). Bis zum Eintritt des Versicherungsfalls können Sie das 
Bezugsrecht jederzeit widerrufen.  
 

(2) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als be-
rechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsver-
trag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu 
nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber 
des Versicherungsscheins seine Berechtigung nachweist. 
 

(3) Sie können auch ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem 
Vertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten ha-
ben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung des 
von Ihnen Benannten aufgehoben werden.  
 

(4) Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag auch abtreten  
oder verpfänden, soweit derartige Verfügungen rechtlich mög-
lich sind.  
 

(5) Bei Einräumung oder Widerruf eines Bezugsrechts brauchen 
wir den Nachweis der Berechtigung nur dann anzuerkennen, 
wenn uns die schriftliche Anzeige des bisherigen Berechtigten 
vorliegt. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie; es 
können aber auch andere Personen sein, sofern Sie bereits 
vorher Verfügungen vorgenommen haben.  
 

§ 6 Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleis-
tung verlangt wird?  
 

(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir ge-
gen Vorlage des Versicherungsscheins und eines amtlichen 
Zeugnisses über die Identität  des Empfangsberechtigten mit 
Lichtbild sowie der Auskunft nach § 13 (weitere Auskunfts-
pflichten). 
 

(2) Wir können vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung auf unsere 
Kosten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die 
versicherte Person noch lebt.  
 

(3) Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich mit-
geteilt werden. Außer dem Versicherungsschein ist uns eine 
amtliche Sterbeurkunde einzureichen, die Alter, Geburtsort 
und Todesursache enthält. Zu Unrecht empfangene Renten-
zahlungen sind an uns zurückzuzahlen.  
 

(4) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 
weitere Nachweise und Auskünfte verlangen. Die mit den 
Nachweisen verbundenen Kosten trägt der Anspruchsteller. 
 

(5) Unsere Geldleistungen überweisen wir dem Empfangsberech-
tigten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums bzw. der Schweiz 
trägt der Empfangsberechtigte auch die damit verbundene 
Gefahr.  
 
 

Beitragszahlung 
 
§ 7 Wie erfolgt die Beitragszahlung und wie legen wir 

Ihre Beiträge an?  
 
Die Beitragszahlung zu Ihrer Versicherung erfolgt durch einen 
einmaligen Beitrag. Aus dem uns übertragenen Gesamtbei-
trag ziehen wir Kosten und Risikoanteile ab (siehe § 11). Den 
verbleibenden Teil (Sparbeitrag) schreiben wir Ihrem Ver-
tragsguthaben gut.  
 

§ 8 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-
ten? 
 

(1) Der einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor dem 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
 

(2) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn 
Sie fristgerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns 
eingeht. Die Übermittlung Ihres Beitrags erfolgt auf Ihre Ge-
fahr und Ihre Kosten. Bei Fälligkeit einer Versicherungsleis-
tung verrechnen wir Beitragsrückstände mit der Leistung.  
 

§ 9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen können?  
 

(1) Wenn Sie den einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, 
können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung 
noch nicht bewirkt ist. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen 
wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten 
haben.  
 

(2) Ist der einmalige Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls 
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, so-
fern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leis-
tungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird, 
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.  
 

§ 10 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?
  
Wir erläutern im Folgenden 
 
- wann Sie Ihre Versicherung kündigen können,  
- welche Leistung wir bei Kündigung erbringen und 
- welche Nachteile sich aus der Kündigung ergeben kön-

nen.  
 

(1) Sie können Ihre Versicherung während der Ansparphase mit 
einer Frist von drei Monaten zum Versicherungsjahrestag 
vollständig in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) kündigen. Bei 
einer Kündigung endet Ihr Vertrag.   
 

Leistung bei Kündigung  
(2) Bei Kündigung Ihres Vertrags zahlen wir den Rückkaufswert 

aus. Der Rückkaufswert setzt sich zusammen aus  
 
- dem Garantieguthaben, 
- vermindert um einen Abzug, 
- den verzinslich angesammelten Überschüssen und 
- einer möglichen Schlusszahlung inklusive einer möglichen 

Beteiligung an der Bewertungsreserve (in § 3 erklärt).
  

Die Rückzahlung des einmaligen Beitrags können Sie nicht 
verlangen. 
 

(3) Das Garantieguthaben wird aus den Beitragsteilen gebildet, 
die nicht für die Risikoübernahme und für Kosten verwendet 
werden. Das Garantieguthaben wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrund-
lagen der Beitragskalkulation zum Zeitpunkt, zu dem die Kün-
digung wirksam wird, ermittelt.   
 
Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, das für die Be-
rechnung des Rückkaufswertes verwendete Garantiegutha-
ben darüber hinaus angemessen herabzusetzen. Dies ist nur 
möglich, um eine Gefährdung der Belange der Versiche-
rungsnehmer, insbesondere die Gefährdung der dauernden 
Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen erge-
benden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung 
ist jeweils auf ein Jahr befristet.  
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(4) Bei Kündigung erheben wir einen Abzug vom Garantiegutha-
ben. Dieser beträgt 0,5 % des aus dem Vertrag entnommenen 
Garantieguthabens, multipliziert mit der Restlaufzeit bis zum 
Rentenbeginn in Jahren, mindestens jedoch CHF 100 . 
   
Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Dies ist im 
Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug für an-
gemessen, weil mit Ihm eine oder mehrere der nachstehen-
den Folgen einer vorzeitigen Kündigung ausgeglichen wer-
den: 
 
- Verlust von kollektiv gestelltem Risikokapital; 
- Verminderte Kapitalerträge.  

 
Ihr Versicherungsvertrag profitiert in der Anfangszeit vom vor-
handenen Risikokapital aus den anderen schon bestehenden 
Versicherungen. Wenn Sie vorzeitig kündigen, stellt Ihr Versi-
cherungsvertrag der Versichertengemeinschaft später – an-
ders als von uns kalkuliert – kein Risikokapital mehr zur Ver-
fügung. Aufgrund einer vorzeitigen Kündigung entgehen uns 
außerdem künftige Kapitalerträge, die wir einkalkuliert haben.
  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall nicht zutreffen oder der 
Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug 
bzw. wird entsprechend herabgesetzt.   
 

Nachteile einer Kündigung 
(5) Die Kündigung Ihrer Versicherung kann Nachteile für Sie ha-

ben. Die Nachteile können sich zum einen dadurch ergeben, 
dass die Abschluss- und Vertriebskosten für die gesamte Ver-
tragslaufzeit einmalig zu Beginn der Versicherung entnommen 
werden. Zum anderen erfolgt bei Kündigung ein Abzug vom 
Garantieguthaben. Dadurch erreicht der Rückkaufswert in der 
Anfangszeit und möglicherweise auch im weiteren Vertrags-
verlauf nicht unbedingt die Höhe des zu Vertragsbeginn ge-
zahlten Einmalbeitrags. Nähere Informationen zum Verlauf Ih-
res Garantieguthabens sowie zum Abzug bei Kündigung kön-
nen Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.  
 
 

Kosten  
 
§ 11 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag vereinbart? 

 
(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Es handelt sich um 

Abschluss- und Vertriebskosten (Absätze 2 und 3), Verwal-
tungskosten (Absätze 4 bis 5) und anlassbezogene Kosten 
(Absatz 6). Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die 
Verwaltungskosten haben wir bei der Kalkulation Ihrer Beiträ-
ge bereits berücksichtigt. Sie müssen daher von Ihnen nicht 
gesondert gezahlt werden. Die anlassbezogenen Kosten sind 
von Ihnen zusätzlich zum Beitrag zu entrichten.  
 
Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 
sowie der Verwaltungskosten können Sie dem Individuellen 
Informationsblatt  entnehmen.  
 

Abschluss- und Vertriebskosten 
(2) Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbesonde-

re Abschlussprovisionen für den Versicherungsvermittler, aber 
auch Kosten für z. B. die Antragsprüfung und die Ausfertigung 
der Vertragsunterlagen sowie Werbeaufwendungen.  
 
Wir belasten Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten 
in Form eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Bei-
tragssumme. Die Beitragssumme ist die Summe der bis zum 
vereinbarten Rentenbeginn zu zahlenden Beiträge.  
 
Bei dem für Ihren Versicherungsvertrag maßgeblichen Ver-
rechnungsverfahren wird der Einmalbeitrag zur Tilgung eines 
Teils der Abschluss- und Vertriebskosten herangezogen, so-
weit der Beitrag nicht für Leistungen im Versicherungsfall, 
Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versiche-
rungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelungen für 
die Bildung einer Deckungsrückstellung bestimmt sind 
  
 

Die Abschluss- und Vertriebskosten ziehen wir vom Einmal-
beitrag bei Versicherungsbeginn ab.  
 

(3) Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur 
Folge, dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung zur Bildung 
für einen Rückkaufswert nicht unbedingt die Höhe des zu Ver-
tragsbeginn gezahlten Einmalbeitrags vorhanden ist. Nähere 
Informationen zum Verlauf des Rückkaufswerts können Sie 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen.  
 

Verwaltungskosten 
(4) Die Verwaltungskosten sind die Kosten für die laufende Ver-

waltung Ihres Vertrags. Wir belasten Ihren Vertrag vor Beginn 
der Rentenzahlung mit Verwaltungskosten in Form 
 
- eines festen monatlichen oder jährlichen CHF-Betrags je 

nach gewählter Zahlweise,  
- eines festen Prozentsatzes der gezahlten Beiträge und 
- eines festen Prozentsatzes der vereinbarten Beitrags-

summe pro Monat.  
 

(5) Wir belasten Ihren Vertrag ab Beginn der Rentenzahlung mit 
Verwaltungskosten in Form eines festen Prozentsatzes der 
gezahlten Leistung.  
 

Anlassbezogene Kosten 
(6) Zusätzlich sind von Ihnen bei folgenden Anlässen Kosten zu 

entrichten: 
 
- bei Kündigung des Vertrags erfolgt ein prozentualer Ab-

zug vom Garantieguthaben. Den maximalen Betrag pro 
CHF 100 Garantieguthaben können Sie dem Individuellen 
Informationsblatt entnehmen.  

- bei Ehescheidung oder Aufhebung einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Zusammenhang mit dem Versor-
gungsausgleich die vom Gericht aufgrund der Teilungs-
ordnung festgelegten Beträge. 

 
Sonstige Kosten 
(7) Über die Absätze 1 bis 6 hinaus belasten wir Sie nur dann mit 

Kosten, wenn dies nach den gesetzlichen Vorschriften aus-
drücklich zulässig ist.  
 
Sofern Steuern oder sonstige öffentliche Abgaben auf Beiträ-
ge oder Leistungen erhoben werden, sind wir berechtigt, 
Ihnen diese zu belasten.  
 
 

Sonstige Regelungen 
 
§ 12 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Vertrags-

verhältnis beziehen?  
 

(1) Mitteilungen, die das bestehende Versicherungsverhältnis be-
treffen, müssen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen. 
Für uns bestimmte Mitteilungen werden wirksam, sobald sie 
uns zugegangen sind. Vermittler bzw. Versicherungsberater 
sind zu ihrer Entgegennahme nicht bevollmächtigt.  
 

(2) Eine Änderung Ihrer Postanschrift oder der Postanschrift der 
versicherten Person müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. 
Anderenfalls können für Sie oder die versicherte Person 
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie oder die versicherte 
Person zu richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem 
Brief an die uns zuletzt bekannte Anschrift senden können. In 
diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach Absendung 
des eingeschriebenen Briefs als zugegangen.  
 

(3) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 2 entsprechend. 
 

(4) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns, auch in Ihrem Interes-
se, eine im Inland ansässige Person benennen, die bevoll-
mächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie entgegenzunehmen 
(Zustellungsbevollmächtigter).  
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§ 13 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? 
 

Auskunftspflichten 
(1) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, 

Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen 
und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns 
die hierfür notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen 
bei Vertragsabschluss, bei Änderung nach Vertragsabschluss 
oder auf Nachfrage unverzüglich zur Verfügung stellen. Sie 
sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter 
Personen, die Rechte an Ihrem Vertrag haben, für Datener-
hebungen und Meldungen maßgeblich ist.  
 
 

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind bei-
spielsweise Umstände, die für die Beurteilung  
 
- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit, 
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte 

an Ihrem Vertrag haben und 
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers 
 
maßgebend sein können. Dazu zählen insbesondere die 
deutsche oder ausländische Steuerpflicht, die Steueridentifi-
kationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der 
Wohnsitz.   
 

Folgen der Verletzung der Auskunftspflichten 
(3) Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Un-

terlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt 
Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflich-
tung melden wir Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- und 
ausländischen Steuerbehörden. Das gilt auch dann, wenn ggf. 
keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht. 
 

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Absätzen 
1 und 2 kann dazu führen, dass wir unsere Leistung nicht zah-
len. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer 
gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfü-
gung gestellt haben.  
 

§ 14 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung 
und wo ist der Gerichtsstand?  
 

(1) Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Die Vertragssprache, die für den 
Vertragsabschluss (inkl. Vorabinformationen) und zur Kom-
munikation während der Vertragslaufzeit gilt, ist Deutsch. 
 

(2) Klagen aus dem Vertrag gegen uns können Sie bei dem Ge-
richt in Vaduz erheben. Darüber hinaus ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhe-
bung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben (gilt nicht für juristische Per-
sonen).  
 

(3) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei 
dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, den Ort Ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig ist. Für juristische Personen bestimmt sich 
das zuständige Gericht nach dem Firmensitz oder der Fir-
menniederlassung.  
 

(4) Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist Ihr 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht in Vaduz zu-
ständig. 

 
 
 
 
 
 

§ 15 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns 
einmal nicht zufrieden sind? 
 

Unser Beschwerdemanagement 
(1) Sie können sich jederzeit an uns wenden. Unsere interne Be-

schwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Sie errei-
chen diese derzeit wie folgt: 
 
Advigon Versicherung AG 
Beschwerdemanagement 
Postfach 1130 
Drescheweg 1 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 
E-Mail: bm@advigon.com 
Internet: www.advigon.com 
 
Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder 
eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen ge-
wünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere 
die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen: 

 
Schlichtungsstelle 
(2) Sie können sich an die Schlichtungsstelle für Versicherungen 

wenden. Diese erreichen Sie derzeit wie folgt: 
 

Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich 
Postfach 343 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 
E-Mail: info@schlichtungsstelle.li 
Internet: www.schlichtungsstelle.li  
 
Die Schlichtungsstelle ist unabhängig. Die Teilnahme am 
Schlichtungsverfahren erfolgt sowohl für Sie als Konsument 
als auch für uns als Versicherer freiwillig. Bei Verfahren vor 
der Schlichtungsstelle gemäß Alternative Streitbeilegung-
Gesetz haben Konsumenten einen Kostenbeitrag von CHF 
50,00 zu leisten. Im Übrigen ist das Verfahren kostenlos. 
 

(3) Wenn Sie Konsument sind und den Vertrag online (z.B. über 
eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können 
Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr wenden. Ihre Beschwerde 
wird dann über diese Plattform an die zuständige Schlich-
tungsstelle weitergeleitet. 

 
Versicherungsaufsicht 
(4) Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 

Meinungsverschiedenheiten auf, können Sie sich auch an die 
für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunter-
nehmen unterliegen wir der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein (FMA). Die derzeitigen Kontaktdaten sind: 

 
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 
Landstrasse 109 
Postfach 279 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 
E-Mail: info@fma-li.li 
 
Bitte beachten Sie, dass die FMA keine Schiedsstelle ist und 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
 

Rechtsweg 
(5) Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-

schreiten. 
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Anhang 
 
 
Auszug aus den in Bezug genommenen Gesetzen 
 
 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG): 
 
§ 153 Überschussbeteiligung 
 
(1) Dem Versicherungsnehmer steht eine Beteiligung an dem 

Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbe-
teiligung) zu, es sei denn, die Überschussbeteiligung ist durch 
ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen; die Über-
schussbeteiligung kann nur insgesamt ausgeschlossen wer-
den. 
 

(2) Der Versicherer hat die Beteiligung an dem Überschuss nach 
einem verursachungsorientierten Verfahren durchzuführen; 
andere vergleichbare angemessene Verteilungsgrundsätze 
können vereinbart werden. Die Beträge im Sinn des § 268 
Abs. 8 des Handelsgesetzbuchs bleiben unberücksichtigt. 
 

(3) Der Versicherer hat die Bewertungsreserven jährlich neu zu 
ermitteln und nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren rechnerisch zuzuordnen. Bei der Beendigung des Ver-
trags wird der für diesen Zeitpunkt zu ermittelnde Betrag zur 
Hälfte zugeteilt und an den Versicherungsnehmer ausgezahlt; 
eine frühere Zuteilung kann vereinbart werden. Aufsichtsrecht-
liche Regelungen zur Sicherstellung der dauernden Erfüllbar-
keit der Verpflichtungen aus den Versicherungen, insbesonde-
re die §§ 89, 124 Absatz 1, § 139 Absatz 3 und 4 und die 
§§ 140 sowie 214 des Versicherungsaufsichtsgesetzes blei-
ben unberührt. 
 

(4) Bei Rentenversicherungen ist die Beendigung der Anspar-
phase der nach Absatz 3 Satz 2 maßgebliche Zeitpunkt. 
 

§ 163 Prämien- und Leistungsänderung 
 
(1) Der Versicherer ist zu einer Neufestsetzung der vereinbarten 

Prämie berechtigt, wenn 
 
1.  sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und 

nicht voraussehbar gegenüber den Rechnungsgrundla-
gen der vereinbarten Prämie geändert hat,  

2.   die nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu 
festgesetzte Prämie angemessen und erforderlich ist, um 
die dauernde Erfüllbarkeit der Versicherungsleistung zu 
gewährleisten, und  

3.  ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen 
und die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 überprüft 
und bestätigt hat.  

 
Eine Neufestsetzung der Prämie ist insoweit ausgeschlossen, 
als die Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder 
Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein or-
dentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbesondere an-
hand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statistischen Kal-
kulationsgrundlagen hätte erkennen müssen.  
 

(2) Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass an Stelle ei-
ner Erhöhung der Prämie nach Absatz 1 die Versicherungs-
leistung entsprechend herabgesetzt wird. Bei einer prämien-
freien Versicherung ist der Versicherer unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 zur Herabsetzung der Versicherungs-
leistung berechtigt.  
 

(3) Die Neufestsetzung der Prämie und die Herabsetzung der 
Versicherungsleistung werden zu Beginn des zweiten Monats 
wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der 
Herabsetzung und der hierfür maßgeblichen Gründe an den 
Versicherungsnehmer folgt.  
 

(4) Die Mitwirkung des Treuhänders nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 
entfällt, wenn die Neufestsetzung oder die Herabsetzung der 
Versicherungsleistung der Genehmigung der Aufsichts-
behörde bedarf.  
 

 
 
§ 164 Bedingungsanpassung 
 
(1) Ist eine Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen des Versicherers durch höchstrichterliche Entscheidung 
oder durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam 
erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Re-
gelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags not-
wendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne 
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksich-
tigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzu-
mutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur 
wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Be-
lange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. 
 

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nach-
dem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe 
dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertrags-
bestandteil. 
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Wichtiger Hinweis 
 
Es ist nicht möglich, an dieser Stelle auf alle deutschen Steuervorschriften einzugehen, die im Zusammenhang mit dieser 
Versicherung stehen. Dies gilt vor allem auch für steuerliche Auswirkungen von Vertragsänderungen, die Sie während der 
Versicherungsdauer vornehmen. Fragen, auf die Sie hier keine Antwort finden, richten Sie bitte an Ihren Steuerberater.   
 
Die Ausführungen geben den Stand der steuerlichen Bestimmungen des deutschen Einkommensteuergesetzes vom No-
vember 2021 wieder. Die steuerlichen Bestimmungen können sich durch Gesetzgebung und Rechtsprechung in Zukunft än-
dern und gegenüber dem heutigen Stand zu einer ungünstigeren steuerlichen Behandlung Ihres Vertrags führen.  
 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Haftung übernommen werden. 
 
 
 
 
 
Steuerliche Behandlung von Beiträgen 
(1) Beiträge zu Rentenversicherungen mit aufgeschobener Ren-

tenzahlung können bei der Veranlagung zur Einkommensteu-
er nicht als Sonderausgaben geltend gemacht werden.  
 

Steuerliche Behandlung von Leistungen 
(2) Leistungen aus einer Rentenversicherung, die in Form einer 

abgekürzten Leibrente mit fest vereinbarter Rentenzahlungs-
dauer erbracht werden, sind als Erträge aus Kapitalvermögen 
zum jeweiligen Auszahlungszeitpunkt einkommensteuer-
pflichtig. 
 
Wird die Leistung im Erlebensfall als Kapitalleistung erbracht, 
sind die darin enthaltenen Erträge einkommensteuerpflichtig. 
Die Ermittlung der einkommenssteuerpflichtigen Erträge er-
folgt in Euro und berücksichtigt die Kursschwankungen zwi-
schen Schweizer Franken und Euro. Der Ertrag in Euro ist die 
Differenz zwischen der Versicherungsleistung und den darauf 
entrichteten Beiträgen umgerechnet in Euro jeweils zum Zeit-
punkt des Entstehens. Wenn die Versicherungsleistung in 
Form einer Rente ausgezahlt wird, ist nur der Teil der Renten-
zahlung zu versteuern, der aus Kapitalerträgen stammt. Leis-
tungen bei Tod der versicherten Person sind einkommen-
steuerfrei. 

 
(3) Da keine Kapitalertragsteuer einbehalten wird, sind die Erträ-

ge in Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung anzuge-
ben. Der Steuersatz beträgt grundsätzlich 25 % zzgl. Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Liegt Ihr per-
sönlicher Einkommensteuersatz unter 25 %, können Sie dies 
im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend ma-
chen und die Erträge mit Ihrem geringeren persönlichen Steu-
ersatz versteuern.  
 
 
 
 

(4) Wird die Versicherungsleistung erst nach Ablauf von zwölf 
Jahren und nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steu-
erpflichtigen erbracht, ist nur die Hälfte des Ertrags einkom-
mensteuerpflichtig. In diesem Fall kommt Ihr individueller 
Steuersatz zur Anwendung. 
 

Steuerliche Behandlung bei Erbschaften bzw. Schenkungen 
(5) Ansprüche oder Leistungen aus Rentenversicherungen und 

eventueller Zusatzversicherungen unterliegen der Erbschaft-
steuer, wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versiche-
rungsnehmers oder bei dessen Tod als Erwerb von Todes 
wegen (z. B. aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des 
Nachlasses) erworben werden. Erhält der Versicherungsneh-
mer die versicherte Leistung, ist diese nicht erbschaft-
/schenkungsteuerpflichtig, auch wenn er nicht gleichzeitig ver-
sicherte Person ist.  
 

Versicherungsteuer 
(6) Beiträge zu Rentenversicherungen sind von der Versicherung-

steuer befreit, soweit Sie als Versicherungsnehmer Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland ha-
ben.  
 

Hinweise zum Solidaritätszuschlag und Kirchensteuerabzug 
(7) Sie sind gesetzlich verpflichtet, im Rahmen Ihrer Einkom-

menssteuerveranlagung auf steuerpflichtige Kapitalerträge 
zusätzlich zur Einkommensteuer (ggf. unter Geltung des Ab-
geltungsteuersatzes von 25 %) auch Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer zu zahlen.  
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Steuerliche Hinweise 
 



Advigon Versicherung AG, Postfach 1130, Drescheweg 1, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
TELEFON  + 423 375-0277    TELEFAX  + 423 232-3078    E-MAIL  info@advigon.com

INTERNET  www.advigon.com 

Wir sind für Sie da:
unser telefonischer Kundenservice

Telefonische Betreuung bei Vertrags- und Leistungsfragen
Sie haben Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? Oder benötigen unsere Hilfe 
bei der Klärung von Sachverhalten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an  
unser Service-Team. Hier werden Ihre Fragen und sonstigen Anliegen schnell 
und unkompliziert von kompetenten Ansprechpartnern geklärt. 

Ihre persönliche ServiceLine: 

040 5555-4033

von Montag bis Freitag, 8.00 bis 20.00 Uhr

Die Hilfeleistung können Sie beschleunigen, wenn Sie uns Ihre 
Advigon Versicherungsschein-Nummer nennen. 
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